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Art.: 67

Ernennung von Personen zu Mitgliedern 
des designierten Kirchenvorstandes im 

Pastoralen Raum Nordfriesland
Vom 11. Mai 2020

Die katholischen Kirchengemeinden St. Christo-
phorus (Westerland auf Sylt), St. Gertrud (Niebüll) 
und St. Knud (Husum) bilden den Pastoralen Raum 
Nordfriesland. Aus ihnen soll mit Wirkung vom 28. 
Februar 2021 die noch durch gesondertes Dekret zu 
errichtende katholische Kirchengemeinde St. Knud 
(Husum) hervorgehen. 
Gemäß § 25 Absatz 1 und 2 des Kirchenvermögens-
verwaltungsgesetzes (KVVG) für die Erzdiözese 
Hamburg wurde mit der Bildung des künftigen Kir-
chenvorstandes der noch zu errichtenden Kirchenge-
meinde St. Knud (Husum) begonnen. Der künftige 
Kirchenvorstand führt bis zum Zeitpunkt der Errich-
tung der neuen Kirchengemeinde die Bezeichnung 
als designierter Kirchenvorstand. Gemäß § 2 Absatz 
5 des Gesetzes über das Verfahren zur Bestimmung 
von Mitgliedern künftiger Kirchenvorstände für neu  
zu errichtende Kirchengemeinden in Pastoralen 
Räumen sowie zur Gewinnung von Kandidaten für 
Fachausschüsse (Designations- und Akquisitions-
verfahrensgesetz – DesAG) sind folgende Personen 
vorgeschlagen worden, die ich hiermit gemäß § 3 
Absatz 1 DesAG zu Mitgliedern des künftigen Kir-
chenvorstandes ernenne:

Aus der katholischen Kirchengemeinde St. Chris-
tophorus (Westerland auf Sylt):
- Frau Heike Kamp-Lüningschrör
- Herr Christian Sonntag 
- Herr Dr. Michael Träger
Aus der katholischen Kirchengemeinde St. Ger-
trud (Niebüll):
- Herr Georg Neisen 
- Frau Bettina Risse 
- Herr Peter Wimmer
Aus der katholischen Kirchengemeinde St. Knud 
(Husum):
- Herr Hermann Bröer
- Frau Dorothee Dirichs-Raudzus
- Frau Ulrike Huckschlag
- Herr Ulrich Keiluweit
- Frau Monika Möller
- Herr Tobias Werner Struck 
- Herr Thomas Weber 
Den mir gemäß § 2 Absatz 6 DesAG vorgeschlagenen 
Herrn Otto Lüdemann aus der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Knud (Husum) ernenne ich hiermit 
gemäß § 3 Absatz 2 DesAG zum Ersatzmitglied.
Die Amtszeit des designierten Kirchenvorstandes 



74 KIRCHLICHES AMTSBLATT · Erzbistum Hamburg, 26. Jahrgang, Nr. 6, 19.5.2020

beginnt gemäß § 25 Absatz 3 KVVG mit Wirkung 
vom 28. Mai 2020. Gemäß § 21 Satz 1 KVVG kann die 
Dauer der ersten Amtszeit der Mitglieder des künftigen 
Kirchenvorstandes im Dekret über die Errichtung der 
neuen Kirchengemeinde festgelegt werden.
Gemäß § 4 Absatz 1 DesAG ist Herr Pfarrer Germain 
Gouèn Vorsitzender des designierten Kirchenvor-
standes. Ein stellvertretender Vorsitzender ist gemäß 
§ 4 Absatz 2 DesAG von den Mitgliedern des desig-
nierten Kirchenvorstandes auf der konstituierenden 
Sitzung aus dessen Mitte zu wählen.
H a m b u r g, 11. Mai 2020 

L. S.  † Dr. Stefan Heße 
Erzbischof von Hamburg 

Art.: 68

Beschluss der Regionalkommission Ost 
der Arbeitsrechtlichen Kommission  

des Deutschen Caritasverbandes  
vom 19. Dezember 2019 

- Ergänzende Veröffentlichung der sich aus 
dem Beschluss ergebenden Vergütungen 

und Entgelte für das Jahr 2021 sowie  
Regelung über zusätzliche Urlaubstage  

für die Jahre 2020 und 2021 -
Für das Erzbistum Hamburg wird nachstehend die 
sogen. „Langfassung“ des Beschlusses der Regional-
kommission Ost der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes vom 19. Dezember 
2019, der bereit im Kirchlichen Amtsblatt Erzbistum 
Hamburg, 26. Jg., Nr. 3, Art. 37, S. 31 ff, vom 23. März 
2020 veröffentlicht wurde, dokumentiert. Nachdem 
die beiden Vorsitzenden der Regionalkommission Ost 
die Richtigkeit der Werte bestätigt haben, werden die 
in der „Langfassung“ enthaltenen Entgelttabellen für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 
2021 sowie die Regelung über zusätzliche Urlaubstage 
für die Jahre 2020 und 2021 hiermit in Kraft gesetzt:

Fassung des Eckpunktebeschlusses  
vom 19. Dezember 2019 

zur Weiterentwicklung der Vergütung 
mit den Vergütungen und Entgelten  

in der Region Ost 
ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

A. Bestätigung der Werte
Die Regionalkommission Ost bestätigt die Richtigkeit 
der auf der Grundlage ihres Eckpunktebeschlusses 
vom 19. Dezember 2019 berechneten und nachfolgend 
in Abschnitt B dieses Beschlusses wiedergegebenen 
Werte für die Regelvergütungen, Tabellenentgelte 
und Stundenentgelte.

B. Vergütungen und Entgelte in der Region Ost 
ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Regelvergütungen, Tabellenentgelte  
und Stundenentgelte in den Richtlinien für Ar-

beitsverträge in den Einrichtungen des  
Deutschen Caritasverbandes e. V. in der Region 

Ost ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
I. Begriffsbestimmungen
 Im folgenden Text bedeuten die Begriffe
 „Tarifgebiet Ost“:
 das Gebiet der Bistümer Dresden-Meißen, Er-

furt, Görlitz und Magdeburg sowie der Teile der 
Erzbistümer Berlin und Hamburg, für die das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vor 
dem 3. Oktober 1990 nicht galt, ausgenommen das 
Gebiet des Bundeslandes Berlin;

 „Tarifgebiet West“:
 alle Teile der Erzbistümer Berlin und Hamburg, für 

die das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land vor dem 3. Oktober 1990 galt, zuzüglich des 
Teils des Bundeslandes Berlin, für den das Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland vor dem 3. 
Oktober 1990 nicht galt;

 „mittlere Werte der Bundeskommission“:
 die am 01.07.2020 geltenden mittleren Werte
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II. Anlage 3 zu den AVR
 Anlage 3 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 

bis 31. Dezember 2021
 entspricht in
 VG 1 bis 8: 98,60 % der mittleren Werte der 

Bundeskommission v. 01.07.2020
 VG 9a bis 12: 97,60 % der mittleren Werte der 

Bundeskommission v. 01.07.2020
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II. Anlage 3 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet West, gültig ab 1. Januar 2021 

bis 31. Dezember 2021
 entspricht in
 VG 1 bis 8: 102,10 % der mittleren Werte der 

Bundeskommission v. 01.07.2020
 VG 9a bis 12: 101,60 % der mittleren Werte der 

Bundeskommission v. 01.07.2020
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III. Anlage 31 zu den AVR
 Anhang A zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 entspricht
 100,10 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020

 
 

 Anhang A zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet West mit dem Bundesland Hamburg, 
 gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 entspricht
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
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 Anhang B zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 entspricht in
 P16 bis P7: 100,10 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
 P6 bis P4: 100,60 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
 
 
 
 
 

 Anhang B zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet West mit dem Bundesland Hamburg,
 gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 entspricht
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
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 Anhang C zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 

bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang A
 entspricht
 100,10 % der mittleren Werte der Bundeskom-

mission vom 01.07.2020
 
 
 
 
 
 
 
 Anhang C zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 

bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang B
 entspricht in
 P16 bis P7: 100,10 % der mittleren Werte der 

Bundeskommission vom 01.07.2020
 P6 bis P4: 100,60 % der mittleren Werte der 

Bundeskommission vom 01.07.2020
 
 
 
 
 

 Anhang C zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet West mit dem Bundesland 

Hamburg,
 gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang A
 entspricht
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskom-

mission vom 01.07.2020
 
 
 
 
 

 Anhang C zur Anlage 31 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet West mit dem Bundesland 

Hamburg,
 gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang B
 entspricht
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskom-

mission vom 01.07.2020
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IV. Anlage 32 zu den AVR
 Anhang A zur Anlage 32
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 entspricht 
 98,60 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
 
 
 

 
 Anhang A zur Anlage 32
 RK Ost, Tarifgebiet West, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 entspricht 
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
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 Anhang B zur Anlage 32
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 entspricht
 98,60 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
 
 
 
 
 

 
 Anhang B zur Anlage 32
 RK Ost, Tarifgebiet West, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 
 entspricht
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
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 Anhang C zur Anlage 32 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 

bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang A
 entspricht
 98,60 % der mittleren Werte der Bundeskommis-

sion vom 01.07.2020
 

 Anhang C zur Anlage 32 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 

bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang B
 entspricht
 98,60 % der mittleren Werte der Bundeskommis-

sion vom 01.07.2020
 

 Anhang C zur Anlage 32 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet West, gültig ab 1. Januar 

2021 bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang A
 entspricht
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskom-

mission vom 01.07.2020
 

 Anhang C zur Anlage 32 zu den AVR
 RK Ost, Tarifgebiet West, gültig ab 1. Januar 

2021 bis 31. Dezember 2021
 Stundenentgelte für Anhang B
 entspricht
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskom-

mission vom 01.07.2020
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VI. Anlage 33 zu den AVR
 Anhang A zur Anlage 33
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 nur Mitarbeiter in Kindertagesstätten nach §§ 22f. SGB VIII
 entspricht 
 100,60 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
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 Anhang A zur Anlage 33
 RK Ost, Tarifgebiet Ost, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 Mitarbeiter in Einrichtungen, die keine Kindertagesstätten nach §§ 22f. SGB VIII sind
 entspricht 
 98,60 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
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 Anhang A zur Anlage 33
 RK Ost, Tarifgebiet West, gültig ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
 Mitarbeiter in allen Einrichtungen, auch in Kindertagesstätten nach §§ 22f. SGB VIII 
 entspricht 
 102,10 % der mittleren Werte der Bundeskommission vom 01.07.2020
 

Regelungen gemäß Anlage 14.“
D. Inkrafttreten
Der Abschnitt B dieses Beschlusses tritt zum 01.01.2021 
in Kraft. 
Der Abschnitt C dieses Beschlusses tritt zum 01.01.2020 
in Kraft.
Für die Richtigkeit:

gez. Martin Wessels 
Vorsitzender der Regionalkommission Ost

gez. Hubert Garski 
stellv. Vorsitzender der Regionalkommission Ost

H a m b u r g, 5. Mai 2020
L.S.  † Dr. Stefan Heße 

Erzbischof von Hamburg

C. Zusätzliche Erholungsurlaubstage
§ 3a der Anlage 14 zu den AVR wird wie folgt neu 
gefasst: 
„§ 3a (RK Ost) Zusätzliche Erholungsurlaubstage 
Die Mitarbeiter im Geltungsbereich der Regionalkom-
mission Ost erhalten im Jahr 2020 zwei zusätzliche 
Tage Erholungsurlaub und im Jahr 2021 einen zusätz-
lichen Tag Erholungsurlaub. Von dieser Regelung nicht 
erfasst sind die Mitarbeiter der Anlagen 21, 21a und 30 
sowie Schüler und Auszubildende der Anlage 7, sofern 
die Ausbildung nach dem 31. Dezember 2019 begann. 
§ 4 Abs. 9 Satz 2 der Anlage 14, § 17 Abs. 7 Satz 2 der 
Anlage 31, § 17 Abs. 7 Satz 2 und 3 der Anlage 32 und 
§ 16 Abs. 7 Satz 2 und 3 der Anlage 33 finden auf den 
zusätzlichen Erholungsurlaub keine Anwendung. Der 
zusätzliche Erholungsurlaub unterliegt ansonsten den 
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Art.: 69

Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber 
in die Regionalkommissionen der Arbeits-
rechtlichen Kommission des DCV 2020  

- Wahlaufruf - 1

Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on endet am 31. Dezember 2020. Die Wahl der 
Vertreter(innen) der Dienstgeber in die Regionalkom-
missionen der Arbeitsrechtlichen Kommission wird 
unter der Leitung des Vorbereitungsausschusses für 
die Dienstgeberseite durchgeführt. 
In jeder (Erz-)Diözese und dem Offizialatsbezirk 
Oldenburg wird jeweils ein Mitglied in die jeweilige 
Regionalkommission der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission gewählt; in den (Erz-)Diözesen Freiburg und 
Rottenburg-Stuttgart jeweils zwei Mitglieder. Dazu 
findet in jeder (Erz-)Diözese und im Offizialatsbezirk 
Oldenburg eine eigene Wahlhandlung statt, die von 
einem eigens zu bildenden Wahlvorstand durchge-
führt wird. Dieser besteht aus drei Mitgliedern und 
konstituiert sich bis spätestens 30. Juni 2020.
Der Wahlvorstand erstellt eine Liste der Rechtsträger, 
die mit ihren Einrichtungen Mitglied im jeweiligen 
Diözesan-Caritasverband oder im Landes-Caritasver-
band Oldenburg sind und die in den Geltungsbereich 
der Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrich-
tungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
fallen (§ 2 Abs. 1 AT AVR). Nur die in der Liste 
aufgeführten Rechtsträger nehmen an der Wahl teil. 
An diese Rechtsträger versendet der Wahlvorstand 
bis spätestens sechs Wochen nach seiner Konstituie-
rung Wahlbenachrichtigungen mit Erläuterungen zur 
Wahl. Rechtsträger, die bis spätestens Ende August 
2020 keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, 
können gegen die Nichteintragung in der Aufstellung 
innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen bis 
einschließlich 14. September 2020 Einspruch beim 
Wahlvorstand einlegen. 
Parallel zur Wahlbenachrichtigung werden die Rechts-
träger aufgefordert, dem Wahlvorstand bis zu einer 
von diesem zu bestimmenden Frist Wahlvorschläge 
für die Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber in 
der jeweiligen Regionalkommission zu unterbreiten. 
Aus den so vorgeschlagenen Kandidaten wird der/die 
Vertreter(in) der Dienstgeber in der Regionalkom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission in einer 
Wahlversammlung gewählt. In die Wahlversamm-
lungen der (Erz-)Diözesen und des Offizialatsbezirks 
Oldenburg können die wahlberechtigten Rechtsträger 
jeweils einen Vertreter entsenden.
Die Wahlversammlung hat in jeder (Erz-)Diözese und 
im Offizialatsbezirk Oldenburg spätestens bis zum 31. 
Oktober 2020 zusammenzutreten. Bis zu diesem Zeit-
punkt müssen die Wahlhandlungen durchgeführt sein. 

Der Vorbereitungsausschuss für die Dienstgeberseite 
wird die Wahlunterlagen erarbeiten und die Wahl-
vorstände bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
unterstützen.
Die Bestimmung der übrigen Vertreter(innen) der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen durch 
die Diözesan-Caritasverbände und den Landes-
Caritasverband Oldenburg erfolgt in zeitlichem 
Zusammenhang mit dieser Wahl.2 Die gem. § 6 Abs. 
5 AK-O stattfindende Wahl  weiterer Mitglieder 
der Bundes- und Regionalkommissionen zur Wah-
rung der Parität für die nach § 5 AK-O entsandten 
Vertreter(innen) der Gewerkschaften, findet ebenso 
wie die Wahl der Vertreter(innen) der Dienstgeber in 
die Bundeskommission und in den Leitungsausschuss 
erst in weiteren Schritten statt.3

Freiburg im Breisgau, Februar 2020
Vorbereitungsausschuss: Elke Gundel, Marc Riede, 
Holger Sahner
H a m b u r g, 14. Mai  2020

Das Erzbischöfliche Generalvikariat

Art.: 70

Hinweise der Deutschen Bischofs- 
konferenz zur Kollekte Peterspfennig

Die Deutsche Bischofskonferenz informiert, dass 
die Kollekte für den Peterspfennig in diesem Jahr 
nicht wie ursprünglich geplant am Sonntag, den 28. 
Juni 2020 oder am Sonntag danach stattfinden soll, 
sondern am 4. Oktober 2020. 
H a m b u r g, 14. Mai 2020

Das Erzbischöfliche Generalvikariat

Art.: 71

Beilage zum Kirchlichen Amtsblatt  
– Aushilfen und Vertretungen 2020

Personalchronik des Erzbistums Hamburg
Ernennungen, Beauftragungen, Entpflichtungen

Ordinationen

April 2020
F a h j e - O b e r n e s s e r, Sr., Barbara; rückwirkend 

zum 1. April 2020: Gemeindereferentin der Pfarrei 
St. Christophorus Westerland/Sylt sowie Mitarbeit 
im Pastoralen Raum Nordfriesland mit einem Stel-
lenanteil von 75 %

1 Wahlaufruf gemäß § 2 Abs. 3 der Wahlordnung der Dienstgeberseite i.V. mit § 
6 Abs. 1 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Cari-
tasverbandes neu (AK-O neu)

2 vgl § 6 Abs. 2 AK-O neu
3 vgl § 5  der Wahlordnung der Dienstgeberseite  und § 6  Abs. 3, 6 Abs. 5 AK-O neu
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4. April 2020
E l s n e r, Michael; bisher: Pastor der Pfarrei St. Agnes 

in Hamburg-Tonndorf und Krankenhausseelsorger 
der Schön Klinik Hamburg-Eilbek der Pfarreien 
St. Franziskus Hamburg-Barmbek und Herz Jesu 
Hamburg-Hamm mit einem Stellenanteil von jeweils 
50 %; ab dem 26. April 2020: Krankenhausseelsorger 
der Schön Klinik Hamburg-Eilbek in Zuordnung 
zur Pfarrei St. Franziskus, Speckenreye 41 in 22119 
Hamburg-Horn unter Beibehalt der Stelle Pastor der 
Pfarrei St. Agnes in Hamburg-Tonndorf mit einem 
Stellenanteil von jeweils 50 %

K r e p e l e, Evelyn; bisher: Gemeindereferentin der 
Pfarrei St. Joseph in Hamburg-Altona; ab dem 1. Juni 
2020: Gemeindereferentin der Pfarrei St. Franziskus, 
Speckenreye 41 in 22119 Hamburg-Horn mit der 
Schwerpunktstelle „Geistliches Zentrum“

O t t o, Albert; Referent im Fachbereich Organisati-
onsentwicklung und Gemeindeberatung mit einem 
Stellenanteil von 50 %; rückwirkend ab dem 1. 
April 2020 zusätzlich: Krankenhausseelsorger im 
St. Adolf-Stift in Reinbek in Zuordnung zur Pfarrei 
Hl. Elisabeth, Reinbeker Weg 8 in 21029 Hamburg-
Bergedorf mit einem Stellenanteil von 50 %

5. April 2020
N y q v i s t, Annemarie; rückwirkend zum 1. April 

2020: Pastoralreferentin als Krankenhausseelsorge-
rin im St. Adolf-Stift in Reinbek in Zuordnung zur 
Pfarrei Hl. Elisabeth, Reinbeker Weg 8 in 21029 
Hamburg-Bergedorf mit einem Stellenanteil von 
50 %

8. April 2020
D e b r e c z e n i, Patricia; Referentin für den Perso-

naleinsatz im Referat Pastorales Personal; ab dem 8. 
April 2020 zusätzlich: Ansprechpartnerin im Referat 
Pastorales Personal für die Gruppe der Diakone im 
Erzbistum Hamburg

A l t e n d o r f, Martina; bisher: Pastoralreferentin 
der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern, Parade 4 in 
23552 Lübeck mit dem Schwerpunkt „Bildung und 
Ökumene“; rückwirkend zum 1. April 2020: Pasto-
ralreferentin der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern, 
Parade 4 in 23552 Lübeck mit dem Schwerpunkt 
„Hochschulseelsorge und theologische Erwachse-
nenbildung“ mit einem Stellenanteil von 50 % sowie 
bis zum 30. September 2020: Wahrnehmung eines 
Lehrauftrags für die Religionslehrerausbildung an 
der Universität Hamburg mit einem Stellenanteil 
von 50 %

A v e r m i d d i g, Alexandra; bisher: Gemeinde-
referentin der Pfarrei St. Ansgar in Itzehoe sowie 
Referentin für die religionspädagogische Begleitung 
von Kindertagesstätten; ab dem 1. September 2020: 

Gemeindereferentin der Pfarrei St. Marien (Dom), 
Am Mariendom 7 in 20099 Hamburg-St. Georg 
mit 50 % Stellenanteil unter Beibehalt der Stelle als 
Referentin für die religionspädagogische Begleitung 
von Kindertagesstätten mit einem Anteil von 50 %

14. April 2020
S i e v e r s, Astrid; bisher: Gemeindereferentin der 

Pfarrei St. Marien (Dom) in Hamburg-St. Georg; ab 
dem 1. März 2020: Krankenhausseelsorgerin des 
Kinderkrankenhauses Altona in Zuordnung zur Pfar-
rei St. Maria, Schenefelder Landstraße 3 in 22587 
Hamburg-Blankenese mit einem Stellenanteil von 
75 % und Gemeindereferentin der Pfarrei St. Marien 
(Dom) in Hamburg-St. Georg mit dem Schwerpunkt 
„Trauerpastoral“ mit einem Stellenanteil von 25 %

15. April 2020
S c h ü t z, Dieter; bisher: freigestellt als Pastor für das 

Bistum Münster bis zum 31. März 2020; ab dem 1. 
April 2020: Pastor der Pfarreien St. Ansgar in Itzehoe 
und St. Josef in Heide sowie Mitarbeit im Pastoralen 
Raum Dithmarschen - Steinburg

17. April 2020
B e r g n e r, Dr., Georg; Propst der Propstei St. Anna 

in Schwerin und Dekan für Mecklenburg sowie für 
die Zeit der Vakanz Pfarradministrator der Pfarrei 
Heilige Edith Stein, Schloßstraße 11, 19288 Lud-
wigslust; ab dem 30. April 2020: Entpflichtung als 
Pfarradministrator der Pfarrei Heilige Edith Stein, 
Schloßstraße 11 in 19288 Ludwigslust

H o f f m a n n, Thomas; bisher: Pastor der Pfarrei 
Hl. Elisabeth, Reinbeker Weg 8 in 21029 Hamburg-
Bergedorf; ab dem 1. Mai 2020: Pfarradministrator 
der Pfarrei Heilige Edith Stein, Schloßstraße 11 in 
19288 Ludwigslust

M e i k, Oliver; bisher: Pfarrer mit Freistellung für 
Promotionsarbeit und Übernahme priesterlicher 
Dienste in den Pfarreien Propstei St. Anna in 
Schwerin, Heilige Edith Stein in Ludwigslust und 
St. Joseph in Parchim; ab dem 1. Mai 2020: Pastor 
der Pfarrei Heilige Edith Stein, Schloßstraße 11 in 
19288 Ludwigslust

Todesfälle
21. April 2020

F e i g e  SJ, Pater, Siegfried; in Unterhaching; geb. am 
27. November 1932 

P a w e l l e c k, Manfred; Pfarrer i.R. in Schwerin; 
geb. am 29. April 1933 in Marienwerde/Westpreußen

8. Mai 2020
S c h m i c k l e r  SAC, Pater, Karl; in Limburg; geb. 

am 18. August 1939 in Scheuren (Unkel am Rhein)
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Aushilfen und Vertretungen
1. Aushilfen und Vertretungen werden in der Regel in Form von Nachbarschaftshilfe im Pastoralen Raum 

bzw. in der Region wahrgenommen.
2. Wenn dies nicht möglich ist, stehen für Aushilfen und Vertretungen im Erzbistum Hamburg folgende 

Priester grundsätzlich zur Verfügung:

Telefon Fax / Email

Dominikaner- Konvent 
Sankt Johannis / Hamburg 040/180250000 www.dominikaner-hamburg.de 

(Telefonnr. des Priors siehe dort)

Jesuiten / Hamburg 040/44 14 09-0 karl.treser@jesuiten.org

Generalvikar Ansgar Thim, Hamburg 040/24877-230 
                 -300

040/24877-303 
generalvikar@erzbistum-hamburg.de

Dompropst Franz-Peter Spiza, Hamburg 040/24877-351 040/24877-400 
dompropst@erzbistum-hamburg.de

Domkapitular em.Wilm Sanders, Hamburg 040/50792693 040/50792694

Pfarrer i. R. Paul Boon, Hamburg 
(Vertretung nur für Hamburg!) 040/28057840 paulboon@gmx.de

Pfarrer Johannes Pricker, Hamburg 040-32529676 johannespricker@arcor.de

Dompfarrer em Georg von Oppenkowski, 
Hamburg (Vertretung nur im HVV-Bereich)

040/28804683 
Mobil 
0151/61128315

gvoppenkowski@icloud.com

Dompropst i. R. Nestor Kuckhoff, Hamburg 040/25328708 040/25328709

Pfarrer i. R. Norbert Bezikofer, Hamburg 0171/8145815 norbertbezikofer@gmail.com

Pfarrer i. R. Wolfgang Guttmann, Hamburg 0151/40522205 w.guttmann@googlemail.com

Pfarrer i. R. Siegfried Albrecht, Hamburg 
(Vertretung ab April 2019)

040-64608204 
0170-2192299 albrecht-pfarrer-em@t-online.de

3. Wenn durch die oben genannten Priester keine Aushilfe oder Vertretung möglich ist, ist das Generalvika-
riat (Abt. Personal – Referat Pastorales Personal) bereit, - soweit möglich – Hilfestellung zu leisten (Tel. 
040/24877-340, Fax -344).
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Die Bibel in der Pastoral
Mit dem derzeit üblichen Corona-Vorbehalt 
lädt die Pastorale Dienststelle des Erzbistums 
Hamburg in Kooperation mit dem Katholischen 
Bibelwerk zu einem „Impulstag zur Bibel in der 
Pastoral“ ein. Er steht unter dem Motto „kraftvoll 
glauben – kreativ leben“ und soll am Sonnabend, 
24. Oktober, von 9.30 bis 17 Uhr im Haus der kirch-
lichen Dienste (Danziger Straße 64, Hamburg-St. 
Georg) stattfinden. 
Die Veranstaltung wendet sich an Menschen, „die 
sich gerne mit der Bibel auseinandersetzen und 
die Freude daran haben, dies an andere weiterzu-
geben“, heißt es in der Ausschreibung. 
Am Tag finden unter anderem Workshops zu 
Themen wie „Was soll mein Kinde mit der Bibel?“, 
„Macht und Kirche: Mose und Pharao“ und „Bible 
Art Journaling – Bibel kreativ“ statt.
Ansprechpartnerin: Gisela Rutz, Referentin Bibel-
pastoral und Katholisches Bibelwerk, Telefon 040 / 
24 87 74 40, Mail: rutz@erzbistum-hamburg.de.
Anmeldungen bitte bis zum 9. Oktober an: Erzbi-
stum Hamburg, Pastorale Dienststelle, Grundla-
genreferat Kirche in Beziehung, Am Mariendom 4,  

20099 Hamburg, Mail: werbs@erzbistum-ham-
burg.de. Die Teilnahme kostet 40 Euro, förderfähig 
für ehrenamtliche Teilnehmer_innen.

Gottesdienste in vielen Sprachen
Das Erzbistum Hamburg hat unter den deutschen 
Bistümern den höchsten Anteil an katholischen 
Christen anderer Muttersprache. Deswegen 
werden hier auch Gottesdienste in besonders 
vielen Sprachen gefeiert. Von albanisch bis viet-
namesisch reicht die Sprachenvielfalt. Insgesamt 
werden Messen in 21 Sprachen gehalten. Einen 
Überblick über die muttersprachlichen Gottes-
dienste bietet eine Broschüre, die soeben vom 
Fachbereich Fremdsprachige Missionen im Erzbi-
stum herausgegeben worden ist. Sie ist im Internet 
unter www.erzbistum-hamburg.de zu finden und 
kann auch kostenlos bezogen werden. 
Bezug: Erzbistum Hamburg, Pastorale Dienststelle, 
Telefon 040 / 24 87 73 31
PS. In der aktuellen Situation gilt auch hier: Coro- 
nabedingt können sich insbesondere die Zeitan-
gaben in der Broschüre bis auf weiteres verändert 
haben.
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Einladungen an 
die Priester und Diakone, 
die Ordensfrauen und Ordensmänner, 
die Gemeinde- und Pastoralreferenten/innen, 
die Pfarrhaushälterinnen und Pfarrsekretärinnen 
im Erzbistum Hamburg

Liebe Schwestern und Brüder,
am Pfingsttag sitzen die von Jesus Begeisterten wohl im Haus, hinter geschlossenen Türen. Nach 
der Himmelfahrt waren die engen Vertrauten Jesu „in das Obergemach“ gegangen, „wo sie nun 
ständig blieben“ (Apg 1, 13). Es könnte eine Situation gewesen sein, wie wir sie heute nur allzu 
gut kennen; es ist ziemlich eng in unseren „Obergemächern“ und Wohnungen.
Sie wissen natürlich sehr gut, was das biblische Zeugnis dann überliefert – und gerade deshalb 
ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, wie durchrüttelnd es war, was der jungen Kirche damals 
widerfahren ist und bis heute widerfährt: Plötzlich (!) kam ein Brausen. „Und alle wurden vom Hei-
ligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“ 
(Apg 2, 4) 
Es ist anstrengend und schmerzlich, in diesem Jahr auf so viel Gewohntes und Liebgewonnenes 
zu verzichten. Es macht mich deshalb auch traurig, dass wir uns nicht wie geplant zum Pfingst-
quatembertag persönlich treffen können. Derzeit sind vom Generalvikariat verantwortete Veran-
staltungen bis Ende Mai abgesagt. Aber deshalb fällt unsere Vorbereitung auf Pfingsten nicht 
aus! Im Gegenteil können wir uns gerade in diesem Jahr dafür sensibilisieren, wie der Geist uns 
durchrüttelt.
Ich möchte Sie einladen, sich überraschen zu lassen von der Eingebung des Geistes. Bitte seien 
Sie wachsam: Was gibt der Geist Ihnen in dieser Zeit? Welches Wort, welchen Gedanken, wel-
che Intuitionen? Im Anschluss an die Erfahrung der jungen Kirche scheint es mir aber besonders 
wichtig zu sein, die Eingebungen des Geistes nicht bloß für sich zu behalten. Deshalb schlage 
ich Ihnen folgendes vor:
Teilen Sie mit den anderen Teilnehmenden des Pfingstquatembers eine Eingebung des Geistes. 
Vielleicht ist es ein Kirchenlied, das Ihnen einfällt – oder Ihnen kommt ein bestimmtes Gebet 
plötzlich in den Sinn. Bitte merken Sie sich das, notieren Sie es sich in den kommenden Tagen. 
Anstelle unseres Pfingstquatembertags wollen wir uns am 25. Mai 2020 gegenseitig anrufen und 
dieses Wort – das Lied, das Gebet – mit einer anderen Person teilen, indem wir es aussprechen. 
Informationen dazu, wie das funktioniert, finden Sie auf dem beigelegten Blatt.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns so gemeinsam auf Pfingsten vorbereiten könnten.
Mit herzlichen Segensgrüßen,
Ihr 

DER ERZBISCHOF VON HAMBURG
Dr. Stefan Heße Hamburg, im Mai 2020



Alternativprogramm zum Pfingstquatembertag 2020

Vorbereitung
Notieren Sie ein (Kirchen-)Lied oder ein Gebet zum Heiligen Geist, das Ihnen in diesem Jahr be-
sonders nahe ist.

25. Mai 2020, vormittags (10-12 Uhr)
Teilen Sie am Telefon mit einem anderen Teilnehmer / einer anderen Teilnehmerin Ihr Gebet, Ihr 
Lied (bitte nicht singen, sondern sprechen – am Telefon funktioniert es sonst nicht!) und Ihre Ge-
danken dazu.
Die eine Hälfte der Teilnehmenden erhält jeweils einen Namen mitsamt Telefonnummer, um diese 
zwischen 10 und 12 Uhr anzurufen. Die andere Hälfte der Teilnehmenden wird ebenfalls über den 
Namen der Anruferin bzw. des Anrufers informiert und sollte zu dieser Zeit telefonisch unter der 
angegebenen Nummer erreichbar sein.

Zwischen 15 und 17 Uhr: telefonisches Segensgebet mit Erzbischof Heße
Die genaue Uhrzeit und das Verfahren werden Ihnen nach Anmeldeschluss mitgeteilt. Je nach Zahl 
der angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestimmt sich die genaue Uhrzeit.
Sie werden Erläuterungen dazu erhalten, wie Sie sich in eine Telefonkonferenz einwählen können.

Erzbistum Hamburg
Referat Personalentwicklung und Fortbildung
Frau Gabriela Geesmann-Schütt
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

Anmeldungen telefonisch erbeten bis zum 22. Mai 2020  
bei Frau Geesmann-Schütt, Telefon-Nr. 040-24 877 – 488.
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